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2. Instanz
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Datum 13.02.2020

3. Instanz

Datum -

Die Berufung der KlÃ¤gerin gegen den Gerichtsbescheid des Sozialgerichts Ulm vom
18.06.2019 wird zurÃ¼ckgewiesen. AuÃ�ergerichtliche Kosten sind auch im
Berufungsverfahren nicht zu erstatten.

Tatbestand:

Streitig ist die GewÃ¤hrung von Rente wegen Erwerbsminderung.

Die am 1962 geborene KlÃ¤gerin stammt aus R. und lebt seit 1996 in Deutschland.
Ab 1997 war sie, mit Unterbrechungen, als Reinigungskraft versicherungspflichtig
beschÃ¤ftigt. Seit der KÃ¼ndigung des ArbeitsverhÃ¤ltnisses im Jahr 2015 steht sie
im Bezug von Sozialleistungen.

Auf ihren Rentenantrag vom 13.01.2016 holte die Beklagte das internistische
Gutachten von Dr. M. ein. In der Untersuchung im Juni 2016 machte die KlÃ¤gerin
vorwiegend Schmerzen im Bereich der WirbelsÃ¤ule und im Bereich des
Bauchnabels nach Operation eines Nabelbruches geltend und gab zudem an, seit
einem Schlaganfall sei die MerkfÃ¤higkeit gemindert und sie habe Luftnot. Dr. M.
diagnostizierte eine mittel- bis schwergradige obstruktive VentilationsstÃ¶rung,
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rezidivierende Lumbalgien bei degenerativem LendenwirbelsÃ¤ulenschaden und
Fehlhaltung, einen arteriellen Hochdruck ohne Organbeteiligung, einen
Narbenschmerz nach Verschluss einer Nabelhernie durch Kunststoffnetz sowie eine
zerebrale Mikroangiopathie mit diskreter intellektueller Leistungsminderung. Er sah
die LeistungsfÃ¤higkeit der KlÃ¤gerin vorwiegend durch die mittel- bis
schwergradige obstruktive VentilationsstÃ¶rung als auch die chronisch
rezidivierenden Lumbalgien gemindert. Entsprechend hielt er nur noch leichte
TÃ¤tigkeiten ohne Heben, Tragen und Bewegen von Lasten Ã¼ber 7,5 kg fÃ¼r
zumutbar. HÃ¤ufiges BÃ¼cken, Hocken und Zwangshaltungen seien wegen der
Narbenschmerzen nicht zumutbar. Zu vermeiden seien auch hÃ¤ufiges
Treppensteigen von mehr als einer Etage, NÃ¤sse, KÃ¤lte, Zugluft und stark
wechselnde Temperaturen, inhalative Belastungen, TÃ¤tigkeiten mit erhÃ¶hten
Anforderungen an Aufmerksamkeit und KonzentrationsvermÃ¶gen und erhÃ¶hten
Stressfaktoren. Solche TÃ¤tigkeiten kÃ¶nne die KlÃ¤gerin tÃ¤glich sechs Stunden
und mehr an fÃ¼nf Tagen in der Woche ausfÃ¼hren. Hierauf gestÃ¼tzt lehnte die
Beklagte den Rentenantrag mit Bescheid vom 14.10.2016 und
Widerspruchsbescheid vom 02.05.2017 ab.

Das hiergegen am 09.05.2017 angerufene Sozialgericht Ulm hat zunÃ¤chst die
behandelnden Ã�rzte als sachverstÃ¤ndige Zeugen vernommen. Der OrthopÃ¤de
Dr. H. hat aus orthopÃ¤discher Sicht eine LeistungsfÃ¤higkeit von mindestens sechs
Stunden fÃ¼r leichte TÃ¤tigkeiten auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt bejaht. Zu
dieser EinschÃ¤tzung ist auch der Lungenfacharzt W gelangt. Der Arzt fÃ¼r
Neurologie und Psychiatrie Prof. Dr. W hat von einer leichtgradigen kognitiven
EinschrÃ¤nkung und einem essentiellen Tremor berichtet, die Frage zur
LeistungsfÃ¤higkeit aber nicht beantwortet. Auch die Ã¼brigen Ã�rzte â�� Internist
Dr. Kund HausÃ¤rztin Dr. Ott â�� haben zur zeitlichen LeistungsfÃ¤higkeit keine
Beurteilung abgegeben.

Daraufhin hat das Gericht ein Gutachten des Arztes fÃ¼r Neurologie und Psychiatrie
Dr. T mit neuropsychlogischem Zusatzgutachten des Diplom-Psychologen Dr. H.
eingeholt. Dr. H. hat die KlÃ¤gerin aus neuropsychologischer Sicht hÃ¶chstens
leicht beeintrÃ¤chtigt erachtet. Dem entsprechend lasse sich auf seinem Fachgebiet
auch hÃ¶chstens eine minimale BeeintrÃ¤chtigung der ErwerbsfÃ¤higkeit ableiten.
GegenÃ¼ber Dr. T. hat die KlÃ¤gerin geschildert, dass sie morgens gegen 7 Uhr
aufstehe, ins Bad gehe, sich anziehe, dann frÃ¼hstÃ¼cke und am Vormittag mit
den Hunden spazieren gehe. Sie mache auch EinkÃ¤ufe und den Haushalt,
einschlieÃ�lich Reinigen der Wohnung. Schwere TÃ¤tigkeiten mache der Ehemann.
Dieser sei ebenfalls gesundheitlich angeschlagen und trage stundenweise in der
Woche Zeitungen aus. An einem Tag in der Woche mache sie dies selber. Als Hobby
lese sie viel, auch BÃ¼cher in deutscher Sprache. Sie habe ansonsten gute Freunde
und abends sehe sie fern. WÃ¤hrend der Begutachtung hat Dr. T. in der
Verhaltensbeobachtung keinen Hinweis fÃ¼r wesentliche Schmerzen gesehen. Die
KlÃ¤gerin ist fÃ¼r ca. eine Stunde vÃ¶llig ruhig auf ihrem Stuhl gesessen. Tonus,
Trophik und die MotilitÃ¤t der Muskulatur an Armen und Beinen sowie am Rumpf
hat der SachverstÃ¤ndige als regelrecht beschrieben und auch wÃ¤hrend der
kÃ¶rperlichen Untersuchung keine Hinweise auf Schmerzen gefunden. Die von der
KlÃ¤gerin angegebenen Schmerzen in einer IntensitÃ¤t um 7 von 10 in der
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Schmerzanalogskala hat er deshalb als nicht glaubhaft und plausibel angesehen. Es
ergÃ¤ben sich deutliche Hinweise fÃ¼r Aggravation und inadÃ¤quates
Beschwerdevorbringen. Im psychopathologischen Befund hat er die KlÃ¤gerin wach,
in allen QualitÃ¤ten voll orientiert, ohne auffÃ¤llige StÃ¶rungen der
GedÃ¤chtnisfunktionen, MerkfÃ¤higkeit, NeugedÃ¤chtnis und AltgedÃ¤chtnis,
Konzentration und Aufmerksamkeit gefunden. Formale oder inhaltliche
DenkstÃ¶rungen haben ebenso wenig bestanden wie StÃ¶rungen der kognitiven
Funktionen bzw. neurophysiologische StÃ¶rungen. WahrnehmungsstÃ¶rungen oder
SinnestÃ¤uschungen haben nicht bestanden. Die Affektlage ist ausgeglichen
gewesen und nicht wesentlich depressiv. Die SchwingungsfÃ¤higkeit ist nicht
eingeschrÃ¤nkt gewesen, Antrieb und Psychomotorik sind ausgeglichen gewesen.
Insgesamt hat er keine erkennbaren depressiven Beschwerden, kognitiven
EinschrÃ¤nkungen oder andere psychische AuffÃ¤lligkeiten gefunden. Dr. T. auf
seinem Fachgebiet eine zerebrale Mikroangiopathie ohne erkennbare kognitive
EinschrÃ¤nkungen, einen leichten essentiellen Tremor mit fehlender funktioneller
BeeintrÃ¤chtigung und chronische WirbelsÃ¤ulenbeschwerden bei deutlicher
Fehlhaltung diagnostiziert und ausgefÃ¼hrt, die Ursache des essentiellen Tremors
sei unklar, unter der erfolgten Medikation sei die funktionelle BeeintrÃ¤chtigung im
Alltag gering, lediglich TÃ¤tigkeiten mit erhÃ¶hten Anforderungen an die
Feinmotorik seien zu vermeiden. Auf psychiatrischem Fachgebiet lÃ¤gen keine
relevanten StÃ¶rungen vor. Dies ergebe sich auch aus der neuropsychologischen
Begutachtung durch Dr. H. Die KlÃ¤gerin kÃ¶nne leichte TÃ¤tigkeiten ohne
Zeitdruck und Akkordanforderung regelmÃ¤Ã�ig sechs Stunden und mehr tÃ¤glich
erbringen. Wegen der WirbelsÃ¤ulenbeschwerden sollte die TÃ¤tigkeit nach
MÃ¶glichkeit im Wechsel zwischen Sitzen, Stehen und Gehen erfolgen. Heben und
Tragen von schweren Lasten, Arbeit unter NÃ¤sse und KÃ¤lte, in Wechsel- oder
Nachtarbeit seien nicht mehr mÃ¶glich. Die WegefÃ¤higkeit sei nicht
eingeschrÃ¤nkt.

Mit Gerichtsbescheid vom 18.06.2019 hat das Sozialgericht die Klage abgewiesen.
Es hat die KlÃ¤gerin fÃ¼r in der Lage gesehen, eine leichte TÃ¤tigkeit des
allgemeinen Arbeitsmarktes im Wechselrhythmus unter Beachtung der von Dr. M.
und Dr. TaufgefÃ¼hrten qualitativen EinschrÃ¤nkungen mindestens sechs Stunden
tÃ¤glich zu verrichten. Es hat sich dabei dem Gutachten von Dr. M. und dem
Gutachten von Dr. T. angeschlossen und dies sowie fehlende EinschrÃ¤nkungen der
WegefÃ¤higkeit im Einzelnen begrÃ¼ndet.

Hiergegen hat die KlÃ¤gerin am 03.07.2019 Berufung eingelegt. Sie begehrt â�� so
ausdrÃ¼cklich in der mÃ¼ndlichen Verhandlung â�� nur noch Rente wegen
teilweiser Erwerbsminderung, weil sie zweimal in der Woche stundenweise als
Reinigungskraft in einem Lebensmittelhandel (N.) und weitere zwei- bis dreimal die
Woche fÃ¼r die Diakonie als Pflegekraft bei der Pflege einer demenzkranken Frau
tÃ¤tig ist.

Die KlÃ¤gerin beantragt,

den Gerichtsbescheid des Sozialgerichts Ulm vom 18.06.2019 aufzuheben und die
Beklagte unter Aufhebung des Bescheides vom 14.10.2016 in Gestalt des
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Widerspruchsbescheides vom 02.05.2017 zu verurteilen, ihr Rente wegen teilweiser
Erwerbsminderung zu gewÃ¤hren.

Die Beklagte beantragt,

die Berufung zurÃ¼ckzuweisen.

Sie hÃ¤lt die angefochtenen Entscheidungen fÃ¼r zutreffend.

Zur weiteren Darstellung des Sachverhalts und des Beteiligtenvorbringens wird auf
die Prozessakten erster und zweiter Instanz und die vorgelegten Verwaltungsakten
Bezug genommen.

EntscheidungsgrÃ¼nde:

Die gemÃ¤Ã� den Â§Â§ 143, 144, 151 des Sozialgerichtsgesetzes (SGG) zulÃ¤ssige
Berufung ist unbegrÃ¼ndet.

Das Sozialgericht hat in den GrÃ¼nden der angefochtenen Entscheidung die
rechtlichen Grundlagen auch fÃ¼r die im Berufungsverfahren nur noch begehrte
Rente wegen teilweiser Erwerbsminderung (Â§ 43 Abs. 1 des Sechsten Buches des
Sozialgesetzbuches â�� SGB VI -) dargelegt und zutreffend ausgefÃ¼hrt, dass die
KlÃ¤gerin die Voraussetzungen fÃ¼r eine Rente wegen Erwerbsminderung nicht
erfÃ¼llt, weil sie nicht erwerbsgemindert ist, sondern zumindest leichte
TÃ¤tigkeiten des allgemeinen Arbeitsmarktes unter Beachtung der von den
Gutachtern angefÃ¼hrten qualitativen EinschrÃ¤nkungen noch sechs Stunden und
mehr arbeitstÃ¤glich ausÃ¼ben kann. Es hat sich dabei zu Recht den Beurteilungen
von Dr. M. in seinem fÃ¼r die Beklagte erstatteten Gutachten und von Dr. T. in
seinem SachverstÃ¤ndigengutachten angeschlossen und ausgefÃ¼hrt, dass und
aus welchen GrÃ¼nden diese Leistungsbeurteilungen Ã¼berzeugen. SchlieÃ�lich
hat das Sozialgericht zu Recht dargelegt, dass der Arbeitsmarkt fÃ¼r die KlÃ¤gerin
nicht wegen einer rentenrechtlich relevanten EinschrÃ¤nkung der GehfÃ¤higkeit
verschlossen ist, und zwar weder durch die Schmerzen noch durch das Asthma
bronchiale. Der Senat sieht daher von einer weiteren Darstellung der
EntscheidungsgrÃ¼nde ab und weist die Berufung gemÃ¤Ã� Â§ 153 Abs. 2 SGG aus
den GrÃ¼nden der angefochtenen Entscheidung zurÃ¼ck.

ErgÃ¤nzend weist der Senat darauf hin, dass auch keiner der behandelnden Ã�rzte
von einer zeitlichen LeistungseinschrÃ¤nkung ausgeht. Auf lungenfachÃ¤rztlichem
Gebiet hat der Facharzt W eine zeitliche EinschrÃ¤nkung ebenso verneint wie auf
orthopÃ¤dischem Gebiet Dr. H â�¦ Die Ã¼brigen behandelnden Ã�rzte haben zum
Umfang der LeistungsfÃ¤higkeit keine Aussage gemacht und somit auch keine
EinschrÃ¤nkung behauptet.

Soweit die KlÃ¤gerin im Termin zur ErÃ¶rterung des Sachverhalts auf ihre vielen
Medikamente verweist, ist nicht erkennbar, dass deren Einnahme zu funktionellen
EinschrÃ¤nkungen und damit zu einer Verminderung der EinsatzfÃ¤higkeit auf dem
allgemeinen Arbeitsmarkt fÃ¼hrt.
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Soweit die KlÃ¤gerin im Termin ihre Schmerzen thematisiert hat, sind diese vom
gerichtlichen SachverstÃ¤ndigen Dr. T. umfassend bewertet worden und stehen
einer mindestens sechsstÃ¼ndigen LeistungsfÃ¤higkeit unter Beachtung der
aufgefÃ¼hrten qualitativen EinschrÃ¤nkungen nicht entgegen, wovon auch der
behandelnde OrthopÃ¤de Dr. H. in seiner sachverstÃ¤ndigen Zeugenaussage
gegenÃ¼ber dem Sozialgericht ausgeht. Aus dem von der KlÃ¤gerin in der
mÃ¼ndlichen Verhandlung vor dem Senat vorgelegten aktuellen Arztbericht des Dr.
H. vom Februar 2020 ergibt sich nichts Anderes. Dr. H. berichtet, dass die KlÃ¤gerin
"weiterhin" Ã¼ber chronisch rezidivierende WirbelsÃ¤ulenbeschwerden geklagt hat.
Eine Verschlechterung wird von Dr. H. nicht beschrieben und von der KlÃ¤gerin
auch nicht behauptet. Somit bleibt es im Hinblick auf die angefÃ¼hrten
SchmerzzustÃ¤nde bei der Beurteilung von Dr. T. , die mit jener des Dr. H.
Ã¼bereinstimmt.

Dem von der KlÃ¤gerin in der mÃ¼ndlichen Verhandlung vorgelegten Bericht der
HNO-Ã�rztin Dr. V aus September 2016 lassen sich keine rentenrelevanten
funktionellen EinschrÃ¤nkungen entnehmen. Der Bericht erschÃ¶pft sich in der
Diagnose einer chronischen KehlkopfentzÃ¼ndung und der Empfehlung, mit dem
Rauchen aufzuhÃ¶ren. Funktionelle EinschrÃ¤nkungen durch diese Erkrankung sind
weder vorgetragen noch ersichtlich. Eine VerstÃ¤ndigung ist mit der KlÃ¤gerin in
den Terminen ohne EinschrÃ¤nkung mÃ¶glich gewesen. Die die KlÃ¤gerin seit 2001
behandelnde HausÃ¤rztin Dr. Ott, an die der Bericht von Dr. V adressiert war, hat in
ihrer sachverstÃ¤ndigen Zeugenauskunft gegenÃ¼ber dem Sozialgericht im Juli
2017 diese GesundheitsstÃ¶rung zwar aufgefÃ¼hrt (Antwort auf Frage 9), nicht
aber im Rahmen der erfragten lÃ¤nger als sechs Monate dauernden StÃ¶rungen
(Antwort auf Frage 2), so dass jedenfalls von keinen Ã¼berdauernden funktionellen
EinschrÃ¤nkungen auszugehen ist.

Die Kostenentscheidung beruht auf Â§ 193 SGG.

GrÃ¼nde fÃ¼r die Zulassung der Revision liegen nicht vor.

Erstellt am: 07.12.2020

Zuletzt verändert am: 23.12.2024
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